
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/3/21 3Ob29/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1962

Norm

EO §7 BdIA

EO §7 BdIB

EO §7 BdVA

Rechtssatz

Lautet ein Wechselzahlungsauftrag gegen die Erben des Akzeptanten auf eine zi4ernmäßig angegebene

Wechselsumme nach Maßgabe der Einantwortungsurkunde und liegt dem Exekutionsbewilligungsgericht die

Einantwortungsurkunde, wonach drei Erben zu 1/4 und zu je 3/8 eingeantwortet wurde, vor, so ist die Höhe der

hereinzubringenden Forderung eindeutig nach dem Exekutionstitel bestimmt; sie beträgt 1/4 und je 3/8 des

ziffernmäßigen Betrages hinsichtlich der einzelnen Erben.
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